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VorWorT
Liebe Freunde und Unterstützer der Stopline, 

liebe Leser!

Das Internet unterliegt einem ständigen Wandel. Vor allem das sogenannte Web 2.0 sorgt dafür, 
dass sich User aus der ganzen Welt noch aktiver am Internet beteiligen können. Für das sichere 
Surfen im Netz zu sorgen, ist seit 1998 die Aufgabe der Stopline. Wir kämpfen also mittlerweile 
schon über dreizehn Jahre gegen Kinderpornografie und nationalsozialistische Wiederbetätigung 
im Internet. Seit Beginn der Stopline haben wir bereits über 30.000 Hinweise auf illegales Material 
bearbeitet, Tendenz steigend.

Im Jahr 2011 verzeichnete die Stopline ca. 3500 eingegangene Meldungen. Das sind zwar deut-
lich weniger Meldungen im Vergleich zum Jahr 2010 (5000 Meldungen), im langjährigen Schnitt 
ist jedoch eine kontinuierliche Steigerung zu beobachten. Die Zahl der von Stopline als tatsächlich 
illegal eingestuften Inhalte ist tendenziell rückläufig - leider heißt das jedoch nicht zwingend, dass 
das Internet „sicherer“ geworden ist. Es wird dem User zwar erschwert, beim „normalen“ Surfen 
zufällig auf illegale Inhalte zu stoßen; der Schluss liegt aber nahe, dies damit zu begründen, dass 
verbotene Inhalte immer mehr in geschlossene Foren übersiedeln.

An dieser Stelle soll allerdings auch erwähnt werden, dass im gesamten Jahr 2011 nur ein einziger 
Fall auf einem österreichischen Server lokalisiert wurde. Alle anderen Meldungen bezogen sich 
auf Inhalte, die im Ausland gehostet wurden. Die Gesetzeslage zu den Themen Kinderpornografie 
und nationalsozialistische Wiederbetätigung ist in Österreich eindeutig und die Zusammenarbeit 
der Exekutive mit Stopline funktioniert sehr gut. Sehr erfreulich ist auch die Kooperation mit den 
INHOPE Partner-Hotlines in den Partnerländern. 95% aller eingegangenen Meldungen betrafen 
2011 ein Partnerland, was eine rasche Bearbeitung der Fälle gewährleistet.

Stopline würde jedoch nicht funktionieren, ohne die vielen aufmerksamen Userinnen und User, die 
durch das Melden eines illegalen Inhaltes im Web ihre soziale Verantwortung beweisen und somit 
mithelfen, das Internet ein Stück „sauberer“ zu machen. Weiter so!

Großer Dank gebührt auch unseren finanziellen Unterstützern, dem Safer Internet Programm der 
EU und nic.at, der Vergabestelle für .at-Domains.

Last, but not least möchte ich meinen fleißigen Mitarbeitern Dank aussprechen. Ohne sie würde 
die Stopline nicht so einwandfrei funktionieren. 

Die gute Zusammenarbeit mit den österreichischen ISPs im Rahmen der ISPA erlaubt die soforti-
ge Löschung illegaler Inhalte im Internet, allerdings tauchen diese oft hartnäckig an anderer Stelle 
wieder auf. Die vermehrte Präsenz der Stopline in den Medien und im Internet könnte dazu bei-
tragen, dass die Anzahl der illegalen Inhalte weiter sinkt. In diesem Sinne appelliere ich an Sie als 
User: Verlinken Sie von Ihrer Website auf www.stopline.at oder veröffentlichen Sie das Logo der 
Stopline. Aber vor allem: Schauen Sie nicht weg! Melden Sie Online-Inhalte, wenn Sie das Gefühl 
haben, dass diese gegen das Gesetz verstoßen könnten. So können wir alle dazu beitragen, das 
Internet ein Stück sicherer zu machen. 

Dr. Barbara Schloßbauer 
Projektleiterin und Vorsitzende des Stoplinebeirats
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STopLINe IM ÜberbLIcK
Die Meldestelle Stopline ist die Online-Anlaufstelle für Personen, die im Internet auf 
folgende illegale Inhalte stoßen:  

• Kinderpornografie 
• Nationalsozialistische Wiederbetätigung. 

Oberstes Ziel der Stopline ist die Entfernung dieser illegalen Inhalte aus dem Inter-
net, insbesondere im Hinblick auf Veröffentlichungen in Österreich. 

Stopline wurde im Jahr 1998 ins Leben gerufen. Sie wird als Selbstverpflichtung 
der österreichischen Internet Service Provider von der ISPA, dem Verband der ös-
terreichischen Internet Service Provider Austria (www.ispa.at), betrieben (Seite 15). 
Gegründet wurde Stopline nachdem 1997 auf dem Server eines österreichischen 
Providers kinderpornografisches Material gefunden wurde, das ein Kunde dieses 
Providers dort veröffentlicht hatte.

Seit ihrer Gründung ist Stopline eine von den Behörden autorisierte und anerkannte Meldestelle. Sie arbeitet eng mit 
dem Bundesministerium für Inneres1 und im Rahmen der ISPA mit den Internet Service Providern zusammen. Zur er-
folgreichen internationalen Bekämpfung gehört Stopline außerdem dem weltweiten Hotline-Netzwerk von INHOPE an.

In den mehr als 13 Jahren seit der Gründung der Stopline wurden über 29.000 Meldungen bearbeitet. Das Jahr 2011 
brachte mit mehr als 3500 Meldungen einen ähnlichen Meldungseingang wie im Jahr 2009. Etwa 16% der gemeldeten 
Inhalte wurden von den Stopline-Mitarbeitern auch tatsächlich als illegal eingestuft, die übrigen Meldungen wurden als 
rechtlich unbedenklich beurteilt. 

Seit der Gründung der Stopline 1998 gingen insgesamt knapp 30.000 Meldungen ein. Der Meldungseingang 2011 war mit etwas über 3.500 Meldungen 

gegenüber 2010  rückläufig, im langjährigen Vergleich aber weiterhin steigend. Der Prozentsatz der tatsächlich als illegal eingestuften Inhalte ist in den 

letzten sieben Jahren tendenziell rückläufig. 

1  Bundeskriminalamt – Meldestelle Kinderpornografie und Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung – Meldestelle NS-Wieder-
betätigung
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Das folgende Kapitel beschreibt die Haupttätigkeit der 
Stopline - die Meldungsbearbeitung. Eingangs hervorge-
hoben wird, dass die Mitarbeiter der Stopline nicht selbst 
aktiv nach illegalen Inhalten im Internet suchen. Bearbei-
tet werden ausschließlich Online-Inhalte, die von aufmerk-
samen Internet-Usern bzw. Partner-Hotlines innerhalb des 
internationalen Netzwerkes von Hotlines (INHOPE, siehe 
Seite 17) an Stopline gemeldet werden.

WAS KöNNeN SIe MeLdeN?
Stopline bearbeitet Meldungen zu den Themen 

•  Kinderpornografie gemäß § 207a Strafgesetzbuch
•  Nationalsozialistische Wiederbetätigung gemäß 

Verbotsgesetz, Abzeichengesetz u.ä. 

Detaillierte rechtliche Information zu diesen Straftatbe-
ständen finden Sie auf den Seiten 6f.

Meldungen zu sonstigen Themen, die nicht unmittelbar 
in den Zuständigkeitsbereich der Stopline fallen, werden 
ebenfalls angenommen, aber inhaltlich nicht bearbeitet 
sondern im Bedarfsfall an zuständige Stellen weitergelei-
tet. 

Stopline bearbeitet gemäß ihrer Vereinbarung mit der ös-
terreichischen Exekutive Meldungen zu den folgenden 
Online-Diensten: 

• WWW – also das World Wide Web
• Newsgroups
• E-groups

Meldungen zu Filesharing-Programmen, Chatrooms oder 
E-mail werden – ohne Nennung des Absenders – an die 
Polizei weitergeleitet. 

WIe KöNNeN SIe MeLdeN?
Hinweise zu illegalen Online-Inhalten kann man – auch 
anonym - entweder 

• per Web-Formular auf www.stopline.at  
•  oder mittels E-Mail an meldung@stopline.at 

an Stopline übermitteln.

AcHTUNG – kein bildmaterial mitsenden!

Es wird ausdrücklich davon abgeraten, Bildmaterial mitzu-
senden, da dies bereits eine illegale Handlung darstellen 
kann. Der Stopline genügt zur Nachverfolgung der Mel-
dung eine möglichst genaue Quellenangabe des verdäch-
tigen Materials. 

der MeLdUNGSeINGANG
Die Stopline erhält zu den Themen Kinderpornografie, 
nationalsozialistische Wiederbetätigung und auch zu 
sonstigen Inhalten rund 300 Meldungen pro Monat. Die-
se werden binnen eines Werktages von den Mitarbeitern 
bearbeitet. Ein Großteil der Meldungen (78 Prozent) wird 
vom Absender der Meldung der Kategorie „Kinderporno-
grafie“ zugeordnet.

dIe MeLdUNGSbeArbeITUNG
Das erfolgreiche Auffinden der beanstandeten Inhalte ist 
abhängig von der Qualität der Meldung. Je genauer die 
Beschreibung an Stopline ist, desto rascher und effizien-
ter kann der Meldung nachgegangen werden. 

So ArbeITeT STopLINe 

WIcHTIG IST: 
 Ö bei Webseiten: ein eindeutiger UrL;
 Ö bei Filesharing-programmen: eine genaue Angabe des 
Autors, des datums, des betreffs und/oder des Suchbe-
griffes;

 Ö bei Newsgroups: Angabe einer detaillierten beschreibung 
des postings; wichtig sind dabei der Name der News-
group, der Newsserver, Absender, datum und betreff des 
postings.
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ILLeGALe INHALTe
Die Stopline-Mitarbeiter beurteilen in der Folge, ob der 
gemeldete Inhalt wirklich nach den Kriterien des österrei-
chischen Rechts illegal ist. Bei gesetzwidrigem Material 
ermittelt Stopline technisch den sogenannten Hostprovi-
der, also den Provider bzw. Server, über den der illegale 
Inhalt ins Netz gestellt wurde. 

ILLeGALer INHALT IN öSTerreIcH:
Wurde der Inhalt über einen österreichischen Internet Ser-
vice Provider (ISP) bereitgestellt, werden sofort weitere 
Schritte eingeleitet:  

Information an die exekutive: beweissicherung

Stopline kontaktiert umgehend die österreichische Exeku-
tive und informiert über den illegalen Inhalt, sodass diese 
entsprechende Beweissicherungsmaßnahmen durchfüh-
ren kann. 

Information an den provider: entfernung der Inhalte

Um die illegalen Inhalte in der Folge dann auch tatsächlich 
zu entfernen, wird weiters der ISP kontaktiert und ersucht, 
die Inhalte technisch aus dem Internet zu entfernen, so-
dass diese von Internet-Nutzern nicht mehr aufgerufen 
werden können.

Die Stopline selbst löscht oder zensuriert keine vermeint-
lich illegalen  Inhalte, sondern gibt Providern lediglich 
Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise. Der Provi-
der entscheidet selbst, wie er auf die Information über den 
Inhalt reagiert. In Österreich sind sich die Provider ihrer 
Verantwortung aber sehr wohl bewusst, sodass illegale 
Inhalte umgehend vom Netz entfernt werden.

ILLeGALer INHALT INTerNATIoNAL:
Wird das illegale Material über einen ausländischen Ser-
ver verbreitet, wird dies folgendermaßen bearbeitet:

Information an die exekutive

Es werden ebenfalls die heimischen Behörden verstän-
digt. 

Information an die INHope-partner-Hotline

Parallel leitet die Stopline die Informationen an ausländi-
sche INHOPE-Partner-Hotlines (siehe Seite 17) weiter, 
sofern eine derartige Hotline im betroffenen Land existiert. 
Die Partner-Hotline startet ihrerseits ihren Arbeitsablauf 
und informiert die relevanten Behörden bzw. Provider in 
ihrem Land. 

Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass langwierige 
Bürokratien zwischen nationalen Exekutivorganen ver-
kürzt werden und langjährig erfahrene Hotlines vor Ort 
ihre guten Kontakte nutzen können, um möglichst rasch 
die illegalen Inhalte aus dem Internet zu entfernen.

WIcHTIG: 
Im Jahr 2011 wurde an Stopline nur eine Webseite mit ille-
galen Inhalten gemeldet, der in österreich gehostet wurde.
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WAS IST KINderporNoGrAFIe?
Nicht alles, was auf den ersten Blick aussieht wie Kinderpornografie, entspricht auch 
dem strafrechtlichen Tatbestand. Im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Stopline 
sind als Kinderpornografie besonders Bilder von geschlechtlichen Handlungen, in die 
Minderjährige involviert sind, hervorzuheben. Als minderjährige Person gilt, wer das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ein unmündiger Minderjähriger hat das 14. 
Lebensjahr noch nicht vollendet. Pornografische Darstellungen können in Form von 
Fotografien oder Filmen und Ähnlichem erfolgen. 

Einen Graubereich stellen andere Darstellungen wie Zeichnungen, Gemälde, Comics oder Bildmontagen dar, bei denen 
nicht auf den ersten Blick klar ist, ob es sich um reale Aufnahmen handelt. Hier kommt es darauf an, ob für den Be-
trachter des Bildes der Eindruck entsteht, dass eine geschlechtliche Handlung mit Minderjährigen tatsächlich stattfindet. 
Nicht strafbar im Sinne des Kinderpornografie-Gesetzes, aber eventuell aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen, 
sind Texte, in denen sexuelle Handlungen mit Kindern beschrieben werden.

Kinderpornografie definiert sich nach § 207a StGB durch geschlechtliche Handlungen an oder durch einen Fokus auf 
die Geschlechtsteile von Minderjährigen. Nicht darunter fallen z.B. neutrale Fotos von Minderjährigen am FKK-Strand.

Handelt es sich bei einem Bild um Kinderpornografie, so ist jede Handlung, die damit im Zusammenhang steht, verbo-
ten: wissentliches Zugreifen darauf im Internet, Herstellen, Anbieten, (sich) Verschaffen, Überlassen, Vorführen, Besit-
zen oder sonstige Zugänglichmachung von Kinderpornografie, auch die Einfuhr, Beförderung und Ausfuhr. 

Zu erwähnen ist an dieser Stelle unbedingt, dass es sich bei diesem Bildmaterial generell um strafbare Tatbestände 
handelt, deren Verfolgung der Polizei und Staatsanwaltschaft vorbehalten ist. Deshalb ist von gezielten Recherchen 
im Internet durch Nutzer unbedingt abzuraten. Auch wer es mit den besten Absichten tut, etwa um es der Stopline zu 
melden, macht sich unter Umständen strafbar.

AUSZUG AUS DEM STRAFGESETZBUCH
§ 207a StGB - Pornografische Darstellungen Minderjähriger 
(1) Wer eine pornografische Darstellung einer minderjährigen Person (Abs. 4)
1. herstellt oder 
2. einem anderen anbietet, verschafft, überlässt, vorführt oder sonst zugänglich macht, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 
(2) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren ist zu bestrafen, wer eine pornografische Darstellung einer min-
derjährigen Person (Abs. 4) zum Zweck der Verbreitung herstellt, einführt, befördert oder ausführt oder eine Tat nach Abs. 1 
gewerbsmäßig begeht. Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren ist zu bestrafen, wer die Tat als Mitglied einer kriminel-
len Vereinigung oder so begeht, dass sie einen besonders schweren Nachteil der minderjährigen Person zur Folge hat; ebenso 
ist zu bestrafen, wer eine pornografische Darstellung einer minderjährigen Person (Abs. 4) unter Anwendung schwerer Gewalt 
herstellt oder bei der Herstellung das Leben der dargestellten minderjährigen Person vorsätzlich oder grob fahrlässig gefährdet. 
3) Wer sich eine pornografische Darstellung einer mündigen minderjährigen Person (Abs. 4 Z 3 und 4) verschafft oder eine 
solche besitzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist zu bestrafen, wer 
sich eine pornographische Darstellung einer unmündigen Person (Abs. 4) verschafft oder eine solche besitzt. 
(3a) Nach Abs. 3 wird auch bestraft, wer im Internet wissentlich auf eine pornografische Darstellung Minderjähriger zugreift. 
(4) Pornografische Darstellungen Minderjähriger sind
1. wirklichkeitsnahe Abbildungen einer geschlechtlichen Handlung an einer unmündigen Person oder einer unmündigen Person 
an sich selbst, an einer anderen Person oder mit einem Tier, 
2. wirklichkeitsnahe Abbildungen eines Geschehens mit einer unmündigen Person, dessen Betrachtung nach den Umständen 
den Eindruck vermittelt, dass es sich dabei um eine geschlechtliche Handlung an der unmündigen Person oder der unmündi-
gen Person an sich selbst, an einer anderen Person oder mit einem Tier handelt, 
3. wirklichkeitsnahe Abbildungen
a) einer geschlechtlichen Handlung im Sinne der Z 1 oder eines Geschehens im Sinne der Z 2, jedoch mit mündigen Minderjäh-
rigen, oder 
b) der Genitalien oder der Schamgegend Minderjähriger, soweit es sich um reißerisch verzerrte, auf sich selbst reduzierte und 
von anderen Lebensäußerungen losgelöste Abbildungen handelt, die der sexuellen Erregung des Betrachters dienen; 
4. bildliche Darstellungen, deren Betrachtung - zufolge Veränderung einer Abbildung oder ohne Verwendung einer solchen - 
nach den Umständen den Eindruck vermittelt, es handle sich um eine Abbildung nach den Z 1 bis 3. 
(5) Nach Abs. 1 Z 1 und Abs. 3 ist nicht zu bestrafen, wer 1. eine pornografische Darstellung einer mündigen minderjährigen 
Person mit deren Einwilligung und zu deren eigenem Gebrauch herstellt oder besitzt oder 2. eine pornografische Darstellung 
einer mündigen minderjährigen Person nach Abs. 4 Z 4 zu seinem eigenen Gebrauch herstellt oder besitzt, sofern mit der Tat 
keine Gefahr der Verbreitung der Darstellung verbunden ist.

Kinderpornografie: 
 Ö Minderjährig, d.h. unter 18?
 Ö Sexuelle Handlungen?
 Ö Fokus auf Geschlechtsteile?
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WAS IST NATIoNALSozIALISTIScHe WIederbeTäTIGUNG?
In Österreich ist die Leugnung von NS-Verbrechen, ebenso wie die Verbrei-
tung und Verherrlichung nationalsozialistischen Gedankengutes, unter Strafe 
gestellt. Bei der Bekämpfung kommen unter anderem die unten angeführten 
gesetzlichen Bestimmungen zur Anwendung. 

Beide Bestimmungen bringen klar zum Ausdruck, dass nicht die sachliche, kri-
tische oder historische Auseinandersetzung mit dem Ideengut einer verbotenen 
Organisation an sich verboten ist, sondern das Gutheißen dieser Ideen. 

problem: Unterschiedliche Gesetzeslage international

Im Gegensatz zur Gesetzeslage in Österreich und auch Deutschland werden z.B. in Großbritannien oder den USA der-
artige Aktivitäten bis zu einem gewissen Grad vom Recht auf Meinungs- und Redefreiheit geschützt. In diesen Ländern 
gibt es keine rechtliche Grundlage für Gegenmaßnahmen. Daher ist es sehr schwierig, Seiten zu löschen, die in einem 
dieser Länder gehostet werden.

VERBOTSGESETZ
(Verfassungsgesetz vom 8.5.1945 über das Verbot der NSDAP)
§1 Die NSDAP, ihre Wehrverbände (SS, SA, NSKK, NSFK), ihre Gliederungen und angeschlossenen Verbände sowie alle 
nationalsozialistischen Organisationen und Einrichtungen überhaupt sind aufgelöst; ihre Neubildung ist verboten. ...
§3 Es ist jedermann untersagt, sich, sei es auch außerhalb dieser Organisationen, für die NSDAP oder ihre Ziele irgendwie zu 
betätigen.
§3a Einer gerichtlich strafbaren Handlung macht sich schuldig und wird mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren, bei 
besonderer Gefährlichkeit des Täters oder der Bestätigung auch mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft
1. wer versucht, eine gesetzlich aufgelöste nationalsozialistische Organisation aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen oder 
mit einer solchen Organisation oder einer in ihrem Namen handelnden Person in Verbindung zu treten; als nationalsozialistisch 
Organisationen (§1) gelten: die NSDAP, die SS, die SA, das NSKK; das NSFK, der NS-Soldatenring, der NS-Offiziersbund, 
alle sonstigen Gliederungen der NSDAP und die ihr angeschlossenen Verbände, sowie jede andere nationalsozialistische 
Organisation.
2. wer eine Verbindung gründet, deren Zweck es ist, durch Betätigung ihrer Mitglieder im nationalsozialistischen Sinn die 
Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Republik Österreich zu untergraben oder die öffentliche Ruhe und den Wiederaufbau 
Österreichs zu stören, oder wer sich in einer Verbindung dieser Art führend betätigt.
3. wer den Ausbau einer der in der Z 1 und der Z 2 bezeichneten Organisation und Verbindung durch Anwerbung von Mitglie-
dern, Bereitstellung von Geldmitteln oder in ähnlicher Weise fördert, die Mitglieder einer solchen Organisation oder Verbindung 
mit Kampfmitteln, Verkehrsmitteln oder Einrichtungen der Nachrichtenübermittlung ausrüstet oder in ähnlicher Weise die Tätig-
keit einer solchen Organisation oder Verbindung ermöglicht oder unterstützt.
4. wer für eine solche Organisation oder Verbindung Kampfmittel, Verkehrsmittel oder Einrichtungen zur Nachrichtenübermitt-
lung herstellt, sich verschafft oder bereithält.
§3d Wer öffentlich oder vor mehreren Leuten, in Druckwerken, verbreiteten Schriften oder bildlichen Darstellungen zu einer der 
nach §1 oder §3 verbotenen Handlung auffordert, aneifert oder zu verleiten sucht, insbesondere zu diesem Zweck die Ziele der 
NSDAP, ihre Einrichtungen oder Maßnahmen verherrlicht oder anpreist, wird ... bestraft.
§3g Wer sich auf andere als die in den §§ 3a bis 3f bezeichnete Weise im nationalsozialistischen Sinne betätigt, wird sofern die 
Tat nicht nach einer anderen Bestimmung strenger strafbar ist, mit Freiheitsstrafe von einem bis zehn Jahren, bei besonderer 
Gefährlichkeit des Täters oder Betätigung bis zu 20 Jahren bestraft.
§3h ...wird auch bestraft, wer in einem Druckwerk, im Rundfunk oder in einem anderen Medium oder sonst öffentlich auf eine 
Weise, dass es vielen Menschen zugänglich ist, den nationalsozialistischen Völkermord oder andere NS-Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost, gutheißt oder zu rechtfertigen sucht.

ABZEICHENGESETZ
(Bundesgesetz vom 5.4.1960, mit dem bestimmte Abzeichen verboten werden)
§1 (1) Abzeichen, Uniformen oder Uniformteile einer in Österreich verbotenen Organisation dürfen öffentlich weder getragen 
noch zur Schau gestellt, dargestellt oder verbreitet werden. Als Abzeichen sind auch Embleme, Symbole und Kennzeichen 
anzusehen.
§2 (1) Die Verbote des §1 finden, wenn nicht das Ideengut einer verbotenen Organisation gutgeheißen oder propagiert wird, 
keine Anwendung auf Druckwerke, bildliche Darstellungen, Aufführungen von Bühnen- und Filmwerken sowie Ausstellungen, 
bei denen Ausstellungsstücke, die unter §1 fallen, keine wesentlichen Bestandteile der Ausstellung darstellen. (2) Auf sonstige 
Ausstellungen finden die Verbote des §1 dann keine Anwendung, wenn sich die Ausstellung und deren Zweckbestimmung 
eindeutig gegen das Ideengut der betreffenden verbotenen Organisation richtet.

NS-Wiederbetätigung: 
 Ö Verherrlichung von NS-Gedankengut
 Ö Verbotene Abzeichen/Uniformen
 Ö Leugnung von NS-Verbrechen
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dAS JAHr 2011 IN zAHLeN

Ein Großteil der Meldungen wurde von den Internet-Usern in die Kategorie Kinderpornografie einge-

stuft (78 Prozent), etwa 6 Prozent der Meldungen wurden vom Absender als NS-Wiederbetätigung 

kategorisiert und etwa 16 Prozent der Meldung betrafen sonstige Themen. 

Im Jahr 2011 sind bei der Stopline 
über 3500 Meldungen eingegangen, 
was einen leichten Rückgang ge-
genüber dem Vorjahr bedeutet. Von 
diesen eingegangenen Meldungen 
wurden 508 als tatsächlich illegal in 
Bezug auf Kinderpornographie und 
41 als nationalsozialistische Wieder-
betätigung eingestuft. 

Da illegale Inhalte meist im Ausland 
gehostet werden, ist die internatio-
nale Zusammenarbeit immens wich-
tig. 2011 konnten etwa 95 Prozent 
aller als illegal definierten Inhalte an 
eine INHOPE-Partner-Hotline – der-
zeit 41 Meldestellen in 36 Ländern 
– weitergeleitet werden. Häufigste 
Ursprungsländer der an Stopline ge-
meldeten Inhalte waren neben den 
USA und den Niederlanden auch 
Deutschland und Kanada. 

Lediglich 5 Prozent der von Stopline 
als illegal beurteilten Inhalte wurden 
in Ländern ohne Partner-Hotline ge-
hostet. In diesen Fällen ergreifen das 
Bundeskriminalamt oder das Bun-
desamt für Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung die relevan-
ten Maßnahmen unter Zuhilfenahme 
der internationalen Kooperation im 
Rahmen von Interpol. 
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Tatsächlich illegale Inhalte wurden 2011 von den Mitarbeitern der Stopline in knapp 15,5 Prozent der Fälle gefunden. Dies stellt zu den 

Jahren 2009 (28 Prozent) und 2010 (20 Prozent) eine deutliche Reduktion dar.

2011 betrafen tatsächlich etwa 15,5 Prozent der Meldungen Inhalte, 

die Kinderpornografie oder NS-Wiederbetätigung darstellen. Die rest-

lichen 84,5 Prozent unterteilen sich in „legale Pornografie “ (d.h. alle 

abgebildeten Personen sind eindeutig volljährig), „nicht illegal“ (d.h. die 

Darstellungen verletzten kein Gesetz), „nicht auffindbar“, „keine Bear-

beitung möglich“ und „Sonstiges“, also Themen, die deutlich außerhalb 

des Zuständigkeitsbereiches der Stopline liegen. 
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Im Jahr 2011 waren es 518 Meldungen über vermutlich illegale Inhalte, die Sto-

pline an das österreichische Bundeskriminalamt bzw. den Verfassungsschutz 

des BMI weitergeleitet hat. Um möglichst effizient gegen illegale Inhalte im Aus-

land vorzugehen, wurden außerdem 492 dieser Meldungen auch an zuständige 

ausländische INHOPE-Partner-Hotlines weitergeleitet. Da eine Webseite mit 

vermutlich illegalen Inhalten in Österreich gefunden wurde, wurde von Stopli-

ne auch der zuständige österreichische ISP kontaktiert, der diese Inhalte auch 

umgehend entfernt hat.

2011 wurde eine Webseite mit illegalen Inhalten an Stopline gemeldet, die in Ös-

terreich gehostet wurde. Wahrscheinliche Hauptursprungsländer der vermeint-

lich illegalen Inhalte, die an Stopline gemeldet wurden, waren auch im Jahr 2011 

vorrangig die USA, gefolgt von den Niederlanden, Deutschland und Kanada. 

Vermehrt finden sich aber auch vermutlich illegale Inhalte auf Hostservern in 

Ländern wie Japan, Russland und Kasachstan. 

Auch 2011 wurden vorrangig Webseiten des World Wide Web von Usern an die 

Stopline gemeldet, die Zahl der gemeldeten Newsgroups, Filesharing-Program-

me und E-Groups nimmt kontinuierlich stark ab.
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dIe WIcHTIGSTeN zAHLeN  AUF eINeN bLIcK
Bei Stopline eingegangene Meldungen 2011 / davon als illegal eingestuft – nach Inhalten:  

Anzahl davon als illegal 
eingestuft

davon als illegal 
- in Prozent

Kinderpornografie 2776 508 18,3 % 
NS-Wiederbetätigung 195 41 21 %
Sonstige 577 0 0 %
Eingegangene Meldungen gesamt 3548 549 15,5 %

Bei Stopline eingegangene Meldungen 2011 / davon als illegal eingestuft – nach Online-Diensten: 

Anzahl davon als illegal 
eingestuft

davon als illegal 
- in Prozent

World Wide Web 3505 542 15,5 %
Filesharing Programme 10 2 20 %
Newsgroups 2 0 0 %
e-groups 7 5 71,4 %
Sonstige 24 0 0 %
Eingegangene Meldungen gesamt 3548 549 15,5 %

Die häufigsten Ursprungsländer 2011:

USA 370 67,4 %
Niederlande 57 10,4 %
Deutschland 43 7,8 %
Kanada 19 3,5 %
Japan 18 3,3 %
Russland 15 2,7 %
Österreich 1 0,2 %
Sonstige 26 4,7 %
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rÜcKbLIcK AUF dAS JAHr 2011

STopLINe-WebSeITe
Im Jahr 2011 wurde die Webseite immer wieder aktualisiert und auch neue Bereiche und Inhalte hinzugefügt. 

www.stopline.at

FoLder
Der Folder der Stopline gibt dem interessierten Internetnutzer einen Überblick über die 
Aktivitäten der Stopline. Der Folder kann direkt auf der Webseite www.stopline.at ange-
fordert oder als PDF-Datei heruntergeladen werden.

SAFerINTerNeT dAy 2011
Am 8. Februar 2011 fand zum 8. Mal der Europäische Safer Internet Day statt. 

Er ist der jährliche Höhepunkt der Aktivitäten der nationalen Informations- und Koordi-
nierungsstellen für sichere Internetnutzung und des Safer Internet Netzwerks der EU 
(Insafe) und steht unter der Schirmherrschaft von EU-Kommissarin Neelie Kroes.

Unter dem EU-weiten Motto „It‘s more than a game, it‘s your life!“ setzte der Safer 
Internet-Aktions-Monat Februar 2011 einen Schwerpunkt an Schulen.

Weitere Infos: www.saferinternet.at/sid2011/
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STopLINe 2011 IN deN MedIeN
Auch 2011 wurde Stopline vielfach in der Presse genannt, hier ein Auszug:

Quellen:
kurier.at, 26.4.2011
futurezone.at, 9.3.2011
krone.at, 9.3.2011
Salzburger Nachrichten, 21.5.2011
derstandard.at, 6.4.2011
www.orf.at, 26.4.2011

news.orf.at, 26.4.2011
www.informatikserver.at, 14.4.2011
futurezone.at, 19.1.2011
Kurier, 20.1.2011
www.relevant.at, 26.4.2011
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dIe STrUKTUr der STopLINe

ISpA  - beTreIber der STopLINe
Die ISPA – die Vereinigung der Internet Service Provider Aus-
tria - ist die Dachorganisation der österreichischen Internet-
Wirtschaft und vertritt deren Interessen in nationalen und in-
ternationalen Angelegenheiten. Sie wurde im Jahr 1997 als 
eingetragener Verein gegründet und hat derzeit rund 200 Mit-
glieder aus den Bereichen Access, Services, Hosting und Content. 

Die ISPA versteht sich als Sprachrohr der österreichischen Internetwirtschaft gegenüber Regierung, Behörden und 
anderen Institutionen, Verbänden und Gremien und fördert die Kommunikation der Markt-Teilnehmer untereinander. 
Ihr Anliegen ist die Gestaltung der optimalen wirtschaftlichen und rechtlichen Bedingungen für die Entwicklung des 
Internets.

Seit 1998 hat sich die ISPA außerdem dem Kampf gegen Kinderpornografie und nationalsozialistische Wiederbetäti-
gung im Internet verschrieben und im Rahmen einer Arbeitsgruppe, die heute noch in Form des Stopline-Beirats be-
steht, die Stopline ins Leben gerufen und im ISPA Code of Conduct verankert.

www.ispa.at

der STopLINe-beIrAT
Beratendes Organ der Stopline ist der Stopline-Beirat. Das Gremi-
um ist eine Kommunikationsplattform für Experten der Wirtschaft, 
der Internetindustrie und der Behörden. Fachleute wie z. B. Juristen, 
Universitätsprofessoren und IT-Sicherheitsexperten bringen zusätz-
liches Know-How ein. Der Stopline-Beirat fördert die Zusammen-
arbeit der verschiedenen Organisationen im Kampf gegen illegale 
Inhalte im Internet und den Austausch von Wissen und gewährleistet 
so die Möglichkeit zur bestmöglichen gegenseitigen Unterstützung.

dIe MITGLIeder deS STopLINe-beIrATeS 2011:
• Andreas Wildberger - ISPA Generalsekretär
• Romana Cravos - ISPA
• Wolfgang Schwabl - A1 Telekom Austria AG
• Ewald Ebner - Bundeskriminalamt
• Sibylle Geißler - Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung
• Gabriele Schmölzer - Universität Graz
• Michael Pilz - Rechtsanwalt
• Christian Reiser - Sicherheitsexperte
• Richard Wein - Geschäftsführer nic.at
• Thomas Grünewald - Oberstaatsanwalt, Bundesministerium für Justiz
• Harald Gremel - Bundeskriminalamt
• Bernhard Jungwirth - Saferinternet.at
• Barbara Schloßbauer - Juristin der nic.at, Stopline-Beiratsvorsitzende
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STopLINe – NATIoNALe zUSAMMeNArbeIT
Der Erfolg der Stopline ist besonders auch ihren kompetenten und zuverlässigen Partnern zu verdanken, mit denen 
regelmäßige Treffen zum gegenseitigen Informations- und Erfahrungsaustausch stattfinden.

dIe öSTerreIcHIScHe exeKUTIVe
Stopline arbeitet seit vielen Jahren eng mit den zuständigen Abteilungen der österreichischen Exekutive im Innenminis-
terium zusammen.

Saferinternet.at: die nationale Informations- und Koordinie-
rungsstelle für sichere Internetnutzung unterstützt insbeson-
dere Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrende bei der siche-
ren Nutzung des Internet.

www.saferinternet.at

rat auf draht: die erfolgreiche ORF-Telefonhilfe und der österreichweite Not-
ruf für Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen ist unter der Kurzwahl-
nummer „147“ rund um die Uhr aus ganz Österreich ohne Vorwahl zum Nulltarif 
erreichbar.

www.rataufdraht.at

Meldestelle für Kinderpornografie im Internet - bundeskriminalamt (bK) 

Das Bundeskriminalamt betreibt die polizeiliche Meldestelle für Kinderpornografie und Kin-
dersextourismus. Stopline und die Exekutive kooperieren eng miteinander und nutzen re-
gelmäßige Treffen zum Erfahrungs- und Informationsaustausch im gemeinsamen Kampf 
gegen illegale Inhalte im Internet.

SAFer INTerNeT ceNTer öSTerreIcH

Zur umfassenden Bewusstseinsbildung über die Gefahren des Internets bildet Stopline außerdem ein erfolgreiches 
Kooperationsteam mit  

Meldestelle für nationalsozialistische Wiederbetätigung - bundesamt für Verfassungs-
schutz und Terrorismusbekämpfung (bVT)  

Diese Meldestelle der Exekutive ist im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbe-
kämpfung angesiedelt. Auch in diesem Themenbereich ermöglichen regelmäßige Treffen eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit und einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch.

www.bmi.gv.at/meldestellen
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STopLINe – INTerNATIoNALe  
zUSAMMeNArbeIT
STopLINe – MITGLIed VoN INHope
INHOPE (International Association of Internet Hotlines) ist die weltweite 
Vereinigung von Internet Hotlines, vor allem innerhalb Europas, aber 
auch in den USA, Kanada, Australien, Japan, Südkorea, Südafrika und 
Taiwan. Ende 2011 umfasste INHOPE 41 Meldestellen-Mitglieder in 36 
Ländern. Stopline ist eines der Gründungsmitglieder von INHOPE und 
nimmt seither eine aktive Rolle in deren Entwicklung ein.

Das gemeinsame Ziel der INHOPE-Mitglieder  ist es, Kinderpornografie 
möglichst rasch und effizient aus dem Internet zu entfernen und junge 
Menschen vor schädigendem und illegalem Einsatz des Internets zu 
schützen.

Die regelmäßigen INHOPE-Meetings dienen insbesondere dem umfangreichen Erfahrungsaustausch im täglichen Be-
trieb der Hotline. Einer der wichtigsten Punkte ist dabei die länderübergreifende Zusammenarbeit bei illegalen Inhalten. 
So wird bei den einzelnen Hotlines festgestellt, wo der möglicherweise illegale Inhalt wahrscheinlich publiziert wird und 
dann direkt an die entsprechende Hotline in diesem Land gemeldet. Diese Hotline wiederum verfügt ihrerseits über 
direkte und oft unbürokratische Kontakte zu den lokalen Behörden, die sofort mit der Strafverfolgung beginnen können. 
Dadurch können Meldungen vor allem über kinderpornografische Inhalte, die auf ausländischen Servern liegen, rasch, 
effizient und erfolgreich verfolgt werden.

So hat Stopline im Jahr 2011 von den etwa 550 Meldungen, die tatsächlich illegale Inhalte betroffen haben, knapp 500 
Meldungen umgehend an Partner-Hotlines weitergeleitet. 

www.inhope.org  
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STopLINe – FINANzIeLLe UNTerSTÜTzUNG

eU - SAFer INTerNeT proGrAMM
Die EU leistet im Rahmen dieses Programmes einen erheblichen Beitrag zum 
Kampf gegen illegale und schädliche Inhalte im Internet und ermöglicht die Finan-
zierung von Aktivitäten zur gemeinsamen Vorgehensweise innerhalb der Europä-
ischen Union.

Gesamtziel des Projekts ist die Förderung der sicheren Nutzung des Internet und 
neuer Online-Technologien und der Kampf gegen illegale und unerwünschte Inhal-
te im Internet. Das Programm konzentriert sich in diesem Sinne neben den Hot-
lines besonders auch auf die Aufklärung und Schulung von Eltern, Erziehern und 
Kindern. In allen Bereichen soll die internationale Zusammenarbeit ein integraler 
Bestandteil sein.

In Rahmen dieses Programms wird auch die Stopline von der EU finanziell unter-
stützt. 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

NIc.AT INTerNeT VerWALTUNGS- UNd beTrIebSGeSeLLScHAFT M.b.H.
nic.at, Registrierungsstelle für Domains unter .at, unter-
stützt Stopline bereits seit Jahren finanziell. Da nic.at die 
sichere Nutzung des Internets ein großes Anliegen ist, 
betreibt sie, neben der Unterstützung für die Stopline, 
auch das österreichische CERT, das Computer Emergen-
cy Response Team.

www.nic.at

This project is funded under the Sa-
fer Internet plus programme, a mul-
tiannual Community Programme on 
promoting safer use of the Internet 
and new online technologies. 

http://ec.europa.eu/saferinternet 
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HäUFIG GeSTeLLTe FrAGeN

GIbT STopLINe FeedbAcK zU eINer 
MeLdUNG?
Stopline erteilt an den Absender einer Meldung keine Info, 
ob tatsächlich illegale Inhalte aufgefunden wurden. Dies 
ist so mit der österreichischen Exekutive abgesprochen. 
Eine Pauschalaussage wäre auch problematisch, da sich 
Inhalte im Internet binnen kürzester Zeit ändern könnten 
und Stopline Gefahr liefe, eventuell später illegale Inhalte 
vorher als nicht-illegal „abgesegnet“ zu haben. 

Stopline wird außerdem nicht über die weiteren Schritte 
der Polizei informiert. Daher können auch keine Auskünf-
te bezüglich der weiteren Vorgehensweise gegen illegale 
Webseiten, die im Ausland gehostet werden, erteilt wer-
den.

WArUM IST dIe INTerNATIoNALe  
zUSAMMeNArbeIT So WIcHTIG?
Durch die Grenzenlosigkeit des WWW und der anderen 
Online-Dienste ist nur durch die internationale Zusam-
menarbeit ein möglichst effizientes Vorgehen gegen ille-
gale Inhalte gewährleistet. Stopline engagiert sich des-
halb bereits seit Jahren im internationalen Netzwerk von 
Internet-Hotlines INHOPE (vgl. Seite 17), deren Grün-
dungsmitglied sie auch ist.

WIe VIeLe INTerNeTSeITeN WerdeN 
NAcH der MeLdUNG AN STopLINe 
dUrcH deN ISp beSeITIGT?
Alle, die an Stopline gemeldet werden, Kinderpornografie 
oder nationalsozialistische Wiederbetätigung beinhalten 
und auch tatsächlich in Österreich gehostet sind. Werden 
derartige Webseiten im Ausland gehostet, informiert Sto-
pline umgehend Partnerhotlines in den betroffenen Län-
dern und die zuständige österreichische Exekutive, um 
rasch entsprechende Maßnahmen setzen zu können. 

WIe VIeLe perSoNeN WUrdeN dUrcH 
AKTIVITäTeN der STopLINe VerHAF-
TeT?
Die Aktivitäten der Stopline richten sich ausschließlich 
gegen das Veröffentlichen von kinderpornografischen 
und nationalsozialistischen Inhalten im Internet. Das Aus-
forschen von Produzenten oder Konsumenten derartiger 
Inhalte obliegt ausschließlich den Strafverfolgungsbehör-
den.

WArUM SINd eNTFerNTe SeITeN oFT 
IN KÜrzeSTer zeIT WIeder oNLINe?
Ein von Stopline benachrichtigter Provider kann nur den 
Zugriff auf Inhalte unter einer bestimmten Adresse unter-
binden. Dieselben Inhalte werden aber oftmals von den 
tatsächlichen Betreibern umgehend unter einer neuen Ad-
resse wieder online gestellt.

WArUM WerdeN NIcHT ALLe INTer-
NeTSeITeN SoForT NAcH der MeL-
dUNG AN eINe HoTLINe GeLöScHT?
Leider kann teilweise auf Inhalte, die im Ausland gehostet 
werden, nicht zugegriffen werden, z.B. weil die Straftaten 
in diesem Land nicht strafbar sind. Dies ist insbesondere 
bei NS-Wiederbetätigung, manchmal aber auch bei Kin-
derpornografie der Fall. 

Unter Umständen ist auch der technische und damit geo-
grafische Ursprung eines Online-Dienstes nicht verifizier-
bar.

Sollte aktuell in einem Ursprungsland keine INHOPE-
Partner-Hotline existieren, so bedarf es der internationa-
len Zusammenarbeit der Polizei über Interpol, wodurch 
sich in Einzelfällen Verzögerungen ergeben können. 

Es kann aber auch sein, dass es den Strafverfolgungsbe-
hörden wichtig ist, dass manche Seiten im Netz noch eine 
Zeitlang abrufbar sind, um möglichst viele Konsumenten 
ausforschen zu können. 
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SeHeN SIe NIcHT WeG!

Kinderpornografie ist kein Kavaliersdelikt - es zeigt  
den tatsächlichen sexuellen Missbrauch eines Kindes!

Die Verherrlichung der NS-Zeit oder die Verwendung  
verbotener Abzeichen ist strafbar!

SeTzeN SIe eIN zeIcHeN!

 Ö Melden Sie Online-Inhalte, 
wenn Sie das Gefühl haben, 
dass diese gegen das  
Gesetz verstoßen könnten.

 Ö Verlinken Sie von Ihrer 
Webseite auf  
www.stopline.at.

 Ö Bestellen Sie kostenlos die 
Stopline-Broschüre.

 Ö Veröffentlichen Sie das 
Logo der Stopline.

IHre UNTerSTÜTzUNG IST WIcHTIG!
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www.stopline.at
office@stopline.at

Für weitere Fragen und Anregungen stehen wir selbstverständlich gerne unter office@stopline.at  
zur Verfügung.


